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Verordnung (EC) No. 1907/2006 - Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) 

  

 
Die Beckhoff Automation GmbH & Co. KG ist Hersteller von Automatisierungsprodukten. Im Sinne der 
REACH-Verordnung sind diese Produkte Erzeugnisse und daher nicht registrierungspflichtig. Unsere 
Produkte erfüllen die in Anhang XVII der REACH-Verordnung beschriebenen 
Beschränkungsanforderungen.  
 
Pflicht zur Übermittlung von Informationen über Stoffe in Erzeugnissen: 
Gemäß Artikel 33 besteht eine Informationspflicht für „besonders besorgniserregende Stoffe“ (SVHC), 
wenn diese in einem Erzeugnis in einer Konzentration von mehr als 0,1 % (w/w) enthalten sind. Weitere 
Informationen finden Sie auf der Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden Stoffe, die besonders 
besorgniserregend sind – ECHA (europa.eu). 
 
Beckhoff Automation steht im aktiven Austausch mit seinen Lieferanten und hat die Bestätigung 
erhalten, dass die Verpflichtungen aus der REACH-Verordnung verstanden wurden und eingehalten 
werden. Informationen zu SVHCs, geltenden RoHS-Ausnahmen und SCIP-Einreichungsnummern 
finden Sie in der auf unserer Webseite veröffentlichten Liste „SVHC, SCIP und geltende RoHS-
Ausnahmen für Beckhoff Automation Produkte“. 
 
Wir überwachen die Kandidatenliste und aktualisieren regelmäßig unsere Informationen zu SVHCs in 
unseren Produkten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
  
  
 
Dr. Hatice Söyler  
Umwelt und Nachhaltigkeit   
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG  
 
 
Haftungsausschluss: Diese Erklärung und die darin enthaltenen Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen 
korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem 
aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff 
Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, 
soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 
 

https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table
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